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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 
Ihr Kind besucht ab September 2026 eine unserer Kinderbetreuungseinrichtungen. Das freut uns au-
ßerordentlich. Unsere Kindergartenpädagoginnen werden für ein fröhliches und liebevolles Umfeld 
sorgen. Um für den Start gut vorbereitet zu sein bedarf es einiger Formalitäten. Aus diesem Grund 
übersende ich Ihnen   
 

• ein Formular zur Einhebung der Elternbeiträge (Sozialstaffelung) 
 

Diese Formulare sind (freiwillig) mit den Einkommensnachweisen ehestmöglich im Gemein-
deamt abzugeben, spätestens jedoch mit 30. Juni 2026. Sollten bis zu diesem Termin keine Ein-
kommensnachweise vorgelegt werden, wird der Höchstbeitrag vorgeschrieben.  
 

(Elternbeitrag bei täglicher Einschreibung von 5-6 Stunden  Pflichtkindergartenjahr ist kostenfrei / 
der angeschlossene freiwillige Sommerkindergarten 2027 wird gesondert berechnet) 

 
               KINDERGARTEN                                           KINDERKRIPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist Einreichung Unterlagen 
für Sozialstaffel  

Kindergarte/Kinderkrippe 
 

30. Juni 2026 

➔ GEMEINDEAMT 

 
Kinderbetreuungsjahr 2026/27 
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Folgende Einkommensnachweise aus dem Jahr 2025 sind vorzulegen: 
 

• Einkünfte aus unselbständiger Arbeit: Jahreslohnzettel oder Arbeitnehmer-

veranlagung; 
 

• Pensionen: Pensionsbescheid; 
 

• Einkünfte aus selbständiger Arbeit: Einkommenssteuerbescheid; 
 

• Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft: Einkommenssteuerbescheid vom  

Jahr 2025 oder letztgültiger Einheitswertbescheid und Vorschreibungen zur Sozial-

versicherung 2025, Pachtverträge; 
 

• Wochengeld und Kinderbetreuungsgeld: Bestätigungen; 

 

• Familienbeihilfenbestätigung  
 

• Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe: Bestätigung durch das Arbeitsmarktservice;  

 

• Sozialhilfe und Mindestsicherung, wenn die Leistung der Deckung des Lebensunter-

haltes dient: Bestätigung; 
 

• Erhaltene Unterhaltszahlungen für geschiedene Ehegatten: Gerichtsbeschluss oder  

Vereinbarung; Nachweis über die Höhe der erhaltenen Unterhaltszahlungen anhand 

von Bankkontoauszügen oder schriftlicher Erklärung des Unterhaltsleistenden; 
 

• Erhaltene Unterhaltszahlungen für Kinder: Gerichtsbeschluss oder gerichtlich ge-

nehmigte bzw. vor dem Jugendamt abgeschlossene Vereinbarung ist vorzulegen; 

 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für die Marktgemeinde Bad Waltersdorf 

 

 

 
 

i.A. Christian Rossmann 

 


